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die von Avias Pflegemutter eingeſetzten Verwandten dieſer etzteren
und thre. annes eln ſtrictes Rech

4＋

1 auf den Nachlaſsfund, da ſie 10
den ganzen achla erhalten ſollen.

(Preußen) Domcapit. Prof Dr arl U

III (Conſenserneuerung oder Sanatio matrimonii
III radice!) Zwei Eheleute, Im zweiten auf den ritten Grad Uts
verwandt, hatten vor threr Verehelichung von dieſem Ehehindernis
der Conſanguinität Im V  2—0  ahre 18  6. ispenſe rwirkt Der mit der
Ausführung erſelben beauftragte Geiſtliche ſtellte bei der Information
die nöthigen Fragen, Aum zu erforſchen, ob die Verhältniſſe die EN.
geblieben elen Die Nupturienten betheuerten durch Handgelöbnis
eidesſtatt, eine Veränderung derſelben ſei nicht eingetreten. hre Ehe
wurde nun Ian der Trienter Form eingegangen und eingeſegnet. Vũ  V.  etzt,
nach mehr als wanzig Vũ  ahren, 49 ſich der eine el In der
Beichte d  . daſs ſie elde damals die ahrhei nicht geſagt und
nach Einreichung des Dispensgeſuches vor der Verification durch
Copula Carnalis geſündigt hätten. Was iſt nun un?

Sehen wir von den das Bußſacrament und die heilige Com⸗
munion betreffenden Verhältniſſen ab und halten uns ausſchließlich

da Eherecht, ſo fragt eS ſich insbeſondere: Soll ledigli
nochmals Dispenſation nachgeſu werden, Uum die Giltigkeit
der erſten Dispenſe durch die Formel „Perinde Valere“ 3u erzielen?
3 Soll Revalidation oder Sanatio matrimonii durch Conſens⸗
Erneuerung eintreten? oder iſt Dispensatio (Sanatio) matrimonii
IN radicéce zu erwirken?

Schreiten wir zur Beantwortung dieſer Fragen, ſo PS
vor allem außer Zweifel, daſs die ertheilte ispenſe von dem Ehe⸗
hindernis der Conſanguinität durch den Umſtand, daſ

2 durch COpula
Carnalis eine Veränderung der In dem Dispensgeſuche dargelegten
Verhältniſſe eingetreten war, null und nichtig geworden iſt egen
dieſes die Sachlage ändernden Umſtandes war vor der Verehelichung
abermals ein Geſuch die Pönitentiarie einzureichen, die Giltig⸗
eit der gewährten Dispenſe durch die Formel „Perinde valere“
erwirken. Allerdings iſt nach Erla des eiligen icium vom 25 Juni
1885 nfolge von Copula Carnalis der Bittſteller, enn dieſe verſchwiegen
worden oder erſt nach Einreichung des Bittgeſuches eingetreten iſt,
die gewährte Dispenſe nicht mehr ungiltig. (Würzb Diöceſanblatt
1887, Nir. 523 eb Zeitſchrift, V.  .  nnsbruck 1887, 189; Theol.⸗
ra Quartalſchrift 1885, 863.) Allein da Geſetze und Ver⸗
ordnungen keine rückwirkende Kraft haben, war damals (im ahre
die erlangte Dispenſation hinfällig und demnach auch die Stante
impedimento dirimente consanguinitatis eingegangene Ehe null
und nichtig Da dem nun ſo iſt, ſo kann die Giltigkeitserklärung
der erſten Dispenſe durch die Formel „Perinde Valere“ nicht 1
nügen, um dieſe Scheinehe zu einem matrimonium ratum zu machen

Linzer „Theol.  prakt. Quartalſchriſt“ 1892, III.
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Die 2 rage iſt alſo In der Form und In dem Sinn, wie ſie
oben geſtellt worden iſt, zu verneinen.

Da die Ehe ungiltig iſt, mu ſie revalidiert werden. Es
rag ſich nUr, wie die Revalidation oder Sanation derſelben erfolgen
ſoll, ob durch beiderſeitige Conſenserneuerung oder durch die ſo
genannte Dispensatio (sanatio) matrimonii 11 radice. bei velcher
die Erneuerung des Conſenſes, der naturrechtli noch fortdauert,
nicht vorgenommen, die Ehe Y päpſtlicher Machtvollkommenheit
für giltig rklärt und alle Wirkungen der bisher ungiltigen Ehe be⸗
eitigt werden.

Im erſteren Falle, wo die Nichtigkeit der Ehe durch Erneuerung
des beiderſeitigen Conſenſes gehoben werden ſoll, muſs natürli VOr-
erſt Unter genauer Darlegung der Sachlage und der für die Nachſicht
gewährung ſprechenden Gründe ispenſation des ſchwebenden
Ehehinderniſſes der Blutsverwandtſchaft nachgeſucht werden. Der Fu⸗
ſtändige Geiſtliche wird dann Vollmacht und Auftrag erhalten (denn
außerdem kann die Conſenserneuerung nichtvwerden), die
bisherigen Scheinehegatten — — Erneuerung threr Einwilligung zur
ungetheilten Lebensgemeinſchaft zu wirklichen Ehegatten zu machen
und E eine ſacramentale Ehe herzuſtellen. Die orgehen waäre an
ezeigt, eS ſich um Ublike Ehehinderniſſe der lutsverwandt

Affinität, geiſtlichen Verwandtſchaft dgl handeln würde.
es iſt hier aber nicht der Fall Jedermann hält die betreffenden
für echtlich verbundene, wirkliche Ehegatten. Es war zwar bekannt,
daſs ſie blutsverwandt ſind, aber bei threr Trauung nicht minder
bekannt, daſs ſie die nachgeſuchte Dispenſation erlangt hatten. Eine
öffentliche Conſenserneuerung kann alſo nicht ſtattfinden. Aber auch
eine Convalidation der Ehe durch geheime Conſenserklärung der
Gatten Uunter ſich mit Ausſchluſs der Zeugen und der Oeffentlichkeit
iſt In Anbetracht der thatſächlich obwaltenden Verhältniſſe nicht

Die wichtigſten mſtände prechen vielmehr für Dispensatio
matrimon!i II radice. Denn rſtens iſt die Hinfälligkeit der —9—
langten Dispenſe dem Geiſtlichen erſt durch reuiges Sündenbekenntnis
de einen Ehetheils Im Bei ekannt geworden. Zweitens hatder Seelſorger die Erfahrung gemacht, daſ.

2 ETL ohne ernſte Gefahr,das Beichtgeheimnis ＋ brechen, den andern EI 3u einem ähnlichenBekenntnis und 3u beiderſeitiger Erneuerung des Conſenſes nichtbeſtimmen kann. Endlich war das bisherige Zuſammenleben der Ehe⸗
gatten nicht das glücklichſte. Ehelicher i war nicht ſelten Der
egatte iſt dem Trunke ergeben. Daher lieg die Gefahr nahe, daſserſelbe bei Bekanntgabe der Ungiltigkeit der bisher als giltig erachtetenEhe (Certioratio) die bisherige Lebensgemeinſchaft und Häuslichkeitauflöſen, die Kindererziehung ſchädigen, die unſäglichen (be. der Eheſcheidung über eine Familie bringen und vielleicht gar zur euen Eheſchreiten würde. Die Infamation Célder wäre hiebei unvermeidlich,
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auch die Unverbrüchlichkeit des Beichtſiegels durch offene Er⸗
lärung des die Ehe annullierenden Umſtandes ur elde Gatten
außerhalb des Beichtſtuhles gewahrt worden wäre 18 dieſen Gründen
wird die biſchöfliche Oberbehörde um die Sanatio matrimonii IN radiee
für den Gewiſſensbereich einkommen.

Würzburg (Bayern Univ.⸗ Prof Dr Kihn
(Beichtzettel And Beichtſiegel. Aus dem Lande der

Miſchehen ſind Uuns folgende Fragen vorgelegt worden: Ungebildete
Pönitenten, beſonders vom ande, die dem Beichtzette eine Be⸗
deutung eilegen, die nicht hat, rühmen ſich Uunter Vorzeigung
esſelben vor andern, daſs ſie trotz threr langwährenden und öffent⸗
en Unbußfertigkeit niemals von den Sacramenten zurückgewieſen
worden. Andere Pönitenten, nicht bloß vom Lande, aber mit ober⸗
achlicher religiöſer Bildung, ſuchen durch Vorweiſung thre. Beicht⸗
ettels den achwei führen, daſs ſie abſolviert worden eien,
obwohl ſie in der El die Abſicht geoffenbart hätten, eine gemiſchte
Ehe ohne Dispens der Kirche einzugehen; 10 ſie werden dadurch ſelbſt
im ewiſſen ruhiger Es waäre aher wünſchenswert, ihnen den
Beichtzette verweigern, wenn ni die Ora entgegenſtünde mit
der ehre, einem nicht disponierten Pönitenten ſei der Beichtzette
keineswegs V verweigern, wenn man ihn on allen gibt les
vorausgeſetzt, rage ich

Ma eS einen Unterſchied, ob der Pönitent den Beicht⸗
zettel Iim eigentlichen Sinne nöthig hat, ihn einem be⸗
immten we vorzeigen muſs, oder ob ELr ihn einfach wünſcht?

Ob ihm der Beichtzette In der Beicht verweigert wird,
er chon In der Beicht Im voraus ermahnt wird, keinen Zettel fordern,
Oder ob dies geſchie außer dem Beichtſtuhl und nach der Beicht?

3 Ob eS öſterliche El iſt, eine Zeit, in welcher man
den Zettel auch ohne beſondere Bitten jedem anbietet, oder eine
andere Zeit, in welcher man einen Beichtzettel Ur auf Verlangen
verabfolgt?

ſt CS ein Bruch des Beichtſiegels, ihm, EL außer
der Beicht und nach der El darum bittet, aber nich vor Zeugen,
den Beichtzettel zu verweigern?

Beſteht die ſtricte Pflicht des Beichtſiegels mit thren Fol⸗
gerungen betreffs des Beichtzettels, wenn der Pönitent gleich Im An⸗
ange, nachdem EL in den Beichtſtuhl gekommen iſt und das reuz⸗
zeichen gemacht hat, erklärt, ETL wolle eine Miſchehe eingehen,
ohne die von der — geforderten QAutelen und darum auch ohne
kirchliche Dispens, und man ihm eswegen ſofort erklärt, von Ab⸗
ſolution könne m dieſem Falle keine ede ſein und eswegen ſei 22
auch ganz unnütz, eine El abzulegen?

6 ſt ‘eS ern Bruch des Beichtſiegels In jedem alle, den
Beichtzettel einem öffentlichen Sünder zu verweigern, der ſich als
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